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Ihr persönlicher
Bestattungsdienst

Vorsorge?
Ein mutiger Schritt!
Wir helfen Ihnen...

Schützen Sie Ihre Angehörigen

in einer schwierigen Situation

vor Unsicherheit und Kosten.

Dabei sind Ihre Wünsche bindend.

Hohenzollernstr. 89/2.OG - (U2 Hohenzollernplatz) - 80796 München
Telefon: 089 / 30 77 91 44 - Fax: 089 / 30 77 91 54

maltry@rechsanwaeltinnen.com - www.rechtsanwaeltinnen.com
seit 1984

Kompetenz im Erbrecht und Familienrecht | Internationales Erbrecht | Testamentsgestaltung | Nachfolgeplanung
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NOTFALL

St.-Bonifatius-Str. 8
81541 München

• München
• Obermenzing

• Erding
• Grünwald

• Freising
• Neufahrn

Ihre zuverlässige
Hilfe im Trauerfall
– an 365 Tagen
im Jahr!

Rufen Sie uns
jederzeit an:

Lernen Sie uns besser
kennen:

089 – 64 24 86 80

www.karlalbertdenk.de

Herzlichst,
Ihr Karl Albert Denk
H li h t

„Wir sind ein
gewachsener Familien-
betrieb, so fühlen und
arbeiten wir.”

Schwerpunkte:

• Testamentsberatung
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Nachlassabwicklung

Seit 80 Jahren Ihre Anwälte

Fachanwalt für Erbrecht

• Testamentsberatung
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Nachlassabwicklung

mail@recht-muenchen.eu

Höchstetter & Koll.

Dr. Klaus Höchstetter, M.B.L.-HSG

Erbrecht, Erbschaftsteuer,
Testamentsvollstreckung,

Stiftungsrecht und
Vermögensnachfolge

Rechtsanwalt und Fachanwalt

IHR WILLENSVOLLSTRECKER
(TESTAMENTSVOLLSTRECKER)

Anwalts- und Wirtschaftskanzlei

Anzeige
BESONDERE ANLÄSSE & FAMILIE

Die letzten Dinge regeln

Grab verschönern

B ei einem Blumenkurs,
den Blumen Brandl in
der Ungererstraße in Ko-

operation mit AETAS Lebens-
und Trauerkultur ausrichtet,
können Teilnehmende winter-
liche undweihnachtliche Grab-
gestecke fertigen. Aus Zapfen
und Grün entsteht etwas Halt-
bares, das auch bei kalten Tem-
peraturen seinen Charme be-
wahrt. Teilnehmende bringen
Schere undMessermit –Werk-
stoffe werden gestellt oder
können mitgebracht werden.

Termin: Donnerstag, 8. Dezem-
ber, 19 bis 20.30 Uhr
Kosten: zwölf Euro
Treffpunkt: Blumen Brandl,
Ungererstraße 141, München
Anmeldung: AETAS Lebens- und

Trauerkultur, Baldurstraße 39
☎15 92 760,
info@aetas.de, www.aetas.de

Zum Gedenken an
die Verstorbenen

Neue Immobilienbewertung 2023

D as Jahressteuergesetz,
das noch in diesem Jahr
verabschiedet werden

könnte, hat seit der Sitzung im
Bundestag vom 14. Oktober für
Aufregung bei Immobilienbe-
sitzern gesorgt, erläutert die
Fachanwältin für Erbrecht, Re-
nate Maltry. Immobilien zu
vererben oder zu verschenken
kann im Jahr 2023 wesentlich
teurer werden. Die Bundes-
steuerberaterkammer hat eine
erhebliche Erhöhung der
Grundbesitzwerte prophezeit.

Werden Immobilien auf die
nächste Generation übertragen
oder vererbt, ist die steuerliche
Immobilienbewertung im Be-
wertungsgesetz §§177-198
BewG geregelt. Die geplanten
Änderungen des Bewertungs-
gesetzes durch das Jahressteu-
ergesetz 2022 begründet der
Gesetzgeber mit dem Anpas-
sungsbedarf an die Mitte 2021
in Kraft getretene Immobilien-
wertermittlungsverordnung.

Geänderte
Bewertungsfaktoren
Die höhere Bewertung kann

dabei alle Immobilienarten be-
treffen: selbstgenutzte Woh-
nungen und Häuser, vermiete-
te Objekte und Betriebsgrund-
stücke. Maßgeblich für die hö-
here Bewertung sind die geän-
derten Bewertungsfaktoren:
die Verlängerung der Nut-
zungsdauer, Senkung der Lie-
genschaftszinssätze und Ein-
führung eines Regionalisie-
rungsfaktors.
Im Gegensatz zur höheren

Bewertung der Immobilien
werden aber die Freibeträge
nicht erhöht. Freibeträge sind

nach §16 ErbStG sowohl bei der
Schenkung als auch im Erbfall
gleich hoch. Die Freibeträge be-
ziffern sich bei Ehegatten auf
500000 Euro, bei Kindern und
Stiefkindern auf 400000 Euro
je Elternteil und bei Enkelkin-
dern auf 200000 Euro, bei Ur-
enkel, Eltern und Großeltern
auf 100000 Euro.

Der Vorteil bei einer Schenkung
ist, dass die Steuerfreibeträge alle
zehn Jahre genutzt werden kön-
nen. Stirbt der Schenker wäh-
rend dieser Zeit, so können
nicht noch einmal Erbschaft-
steuerfreibeträge in gleicher
Höhe in Ansatz gebracht wer-
den. Diese werden angerech-
net. Durch Schenkung kann
also die Erbschaftssteuer redu-
ziert und je nach Höhe des
Nachlasses oder bei frühzeiti-
ger Übertragung ganz verhin-
dert werden.
Die höheren Bewertungen

der Immobilien können auch
dazu führen, dass die nächste
Progressionsstufe der Steuer
erreicht werden kann und/oder
die Grenze für einen Großer-
werb überschritten wird. Es
macht etwas aus, ob zum Bei-
spiel elf, 15 oder 19 Prozent an
Steuern bezahlt werden. Hier
sollte man auch die Steuersät-
ze, die je nach Steuerklasse un-

terschiedlich sind, ansehen.
Einweiterer Nachteil der höhe-
ren Bewertung liegt in dem hö-
heren Vorerwerb für künftige
Schenkungen innerhalb der
nächsten zehn Jahre. Außer-
dem sind negative Auswirkun-
gen bei der Grunderwerbsteuer
möglich, wenn die Ersatzbe-
messungsgrundlage zum Tra-
gen kommt.

Grundsätzlich beachten soll-
te man auch, wenn Schenker
und Beschenkte beziehungs-
weise Erblasser und Erben
nicht im Inland ansässig sind,
dass deutsche Immobilien als
Inlandsvermögen grundsätz-
lich der Schenkung- und Erb-
schaftsteuerpflicht und damit
ab 2023 auch den höheren Be-
wertungen unterliegen.

Möglichkeiten, die
Steuer zu optimieren
Die Chance, zur Übertragung

angedachte Immobilien noch
vor dem Jahresende 2022 zu
überschreiben und den Vertrag
notariell beurkunden zu wol-
len, um die steuerliche Mehr-
belastung durch die höhere Be-
wertung zu vermeiden, wurde
von vielen in Anspruch genom-
men. Dies hat zu einer hohen
Nachfrage und Engpässen bei
Anwälten, Notaren und Steuer-
beratern geführt. Wenn man
keine Übertragung mehr vor-
nehmen kann, sollte man dies
zumindest zum Anlass neh-
men, künftig über die richtige
Gestaltung bei Immobilien-
übertragung nachzudenken, so
die Erbrechtsexpertin Renate
Maltry. Hier gibt es immer
noch Möglichkeiten, die Steuer
zu optimieren. Dies lässt sich
gut an einigen Beispielen auf-
zeigen. Häufig wird übersehen,
dass beide Elternteile die Frei-
beträge von 400000 Euro je

Kind nutzen können. Gerade
wenn das Immobilienvermö-
gen bei einem Elternteil liegt,
können hier gestalterischeMit-
tel zu einer Verbesserung füh-
ren. Es kann der Steuerfreibe-
trag für Ehegatten von 500000
Euro genutzt werden.

Daneben kann der Ehegatte,
dem eine von den Ehegatten
selbst bewohnte Immobilie ge-
hört, die Übertragung von ei-
nem Ehegatten auf den ande-
ren steuerfrei vornehmen,
ohne den Schenkungsteuer-
freibetrag von 500000 Euro
ausnutzen zu müssen. Unter
Ehegatten kann nämlich das
Familienheim gemäß §13 Abs.
1 Nr. 4a ErbStG ganz oder teil-
weise, ohne dass Schenkungs-
steuer anfällt, verschenkt wer-
den. Dann sind beide Ehegat-
ten je zur Hälfte Miteigentü-
mer. Da jeder Elternteil einem
Kind gegenüber jeweils einen
Freibetrag von 400000 Euro
hat, könnte die Immobilie je
nach Wert sogar steuerfrei auf
das Kind übergehen.

Den steuerrechtlichen Wert der
zu verschenkenden Immobilie
kann man auch durch die Verein-
barung eines Nießbrauchrechtes
zugunsten des Schenkers verrin-
gern.Wird dieses an der Immo-
bilie eingeräumt, verringert
sich der nach demBewertungs-
gesetz errechneteWert der Im-
mobilie um den kapitalisierten
Wert für den Nießbrauch. Für
die Berechnung des Kapital-
wertes einer lebenslangenNut-
zung einer Immobilie gibt es
vom Bundesfinanzministerium
veröffentlichte Tabellen. Der
Wert des Nießbrauchs richtet
sich nach dem Wert der Nut-
zung und der Lebenserwartung
des Nießbrauchberechtigten.
Selbst wenn steuerliche

Aspekte bei Schenkungen im
Vordergrund stehen, sollte ein
Augenmerk auf die passende
Form der Schenkung gelegt
werden. Es ist möglich, die Im-
mobilie direkt zu übertragen
oder eine Familiengesellschaft,
einen sogenannten Familien-
pool, zu gründen, zum Beispiel
eine Gesellschaft Bürgerlichen
Rechts, eine KG oder GmbH &
Co. KG. Insgesamt sollte man
bei vorzeitiger Übertragung
und Überlassung immer die ei-
gene Versorgung im Alter nicht
außer Acht lassen und genau
abwägen, ob, wann und wie
man schenkt, empfiehltMaltry.

Renate Maltry
Rechtsanwältin, Fachanwältin
für Erbrecht, Zertifizierte Testa-
mentsvollstreckerin

Die Änderung der
Bewertung von
Immobilien hat
Auswirkungen auf
die Erbschafts- und
Schenkungssteuer

Vererben oder verschenken von Immobilien kann ab nächstem Jahr durch
die Erhöhung der Grundbesitzwerte deutlich teurer werden. Foto: ccvision
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